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Ser Kopfoetbraud} am Sage ber bSeiften görberurtg,
ber im ©egenfafc gu bem fontinulerlid) roachfenben mitt»
leren Serbraudj fprungroeife fietgt unb fällt, ba er oon
SBitterungleinßüffen, inlbefonbere bem ©tntreten oon
§ifceperioben abhängig ift, bat aber noeb eine oiel ge»

maltigere Steigerung erfahren. @r betrug 1924 130 Biter,
in bem bet&en Sommer 1925 189 Siter, um 1926 unb
1927 auf 169 begro. 176 Siter gu fallen unb am 16. 3ult
1928 auf 225 Biter gu fteigen, mal gegenüber 1924 eine

Steigerung oon 70% bebeutet.
©I leuchtet ein, bag biefe gemaltigen Anforberungen

ebenfo gemaltige Anftrengungeri gur Sefchaffung neuen
SBafferl etforbern. Sementfpred)enfe ift bie Sautätigfett
fett Seftehen ber ®efeüfd)aft, b. b- feit 1924, eine außer»
orbentlld} lebhafte gemefen. Sie ßelftunglfähigfelt aller
SBaffetroetfe gufammen, bie im 3*'h" 1925 etroa 600,000
m® pro Sag betrug, ift burch bie oorgenommenen @r=

roetterunglbauten auf 900,000 pro Sag im 3ah"
1929 geweigert morben. Sutch mettere im ©ange befinb»
ltd>e Sauten an ber Oberhaoel mirb bie Sageèleiftung auf
naljegu eine SJliUion Kubifmeter gebracht unb bamit auch
bei meiterem ftarlen Steigen bel SBafferoerbrauchl etne

fehr erbebliche Sleferoe gefdjaffen.
ffier ißrell je Kubifmeter Der lauften SBafferl beträgt

gurgett troß ber fompligterien Serhältniffe ber berliner
SBaffetoetforgung nur 15 Pfennig unb Hegt 10% unter
bem Surchfchnittlpreife, ber oor Auèbrud) bel SBdtfriegel
oon ben| bamall beftebenben, bal jje^ige ®roß=Serltn
bilbenben ©emeinben erhoben mürbe; er gehört gu ben

niebrigften tn Seutfchlanb erhobenen SBafferpreifen. SBenn

el trofcbem möglich gemefen ift, neben ben Abführungen
an bie fflnanjabteilung ber Stabt Setiin mit erhebltchen
Seiträgen aul laufenben SJlitteln bie Seiftunglfähigfeit
ber SBerfe gu erhöhen, fo ift biel groeifeUol ein 3ei<ben
einer gefunben SBirtfdjaft unb fpridjt für bie Stichtigfett
ber Sergefeüfdjaftung ber großen Setforgunglroetfe ber
Stabt Setiin.

3ie(e pttt SBtrtfd)nft$fne&en.
(Aul bem „©cbnietg. ©eroeibefaletiber" 1930. Vertag S8M|Ier& (So.,

SSern. )ßreil in Seinmanb fjr. 3.50, in Seber gr. 4.50.)

Sal Sethältnil groifdjen SJleifter unb Arbeiter mar
früher im ^anbroerf etn anberel all heute, ©hemall
teilte faft aulnahmllol ber ©efeüe mit feinem SJietfter
bie $aulgemelnf«haft unb mürbe baburdh geroiffetmaßen
ber gamille bei SWeifterl beigegählt. ©in folchel Ser»
hältnil mar in ber Siegel frieblid} unb freunblich unb
geroiß auch für ben Arbeiter oon Sortcil, für ben gangen
Seruflftanb aber eine ©ernähr für ben SBirtfdjaftlfrieben.
SBo jebod} ber Arbeiter nicht Stfdj unb SBohnung bei

feinem SJietfter finbet, ba ift unb bleibt in ber Siegel
bal gegenfeitige Serhältnil fait unb gurüdhaltenb.

3m fjanbroert, mo ber Arbeiter meiftenl Aulficht
unb Hoffnung halte, fpäter felber ein SJleifter gu merben,
beftunb auch *tne gemiffe Qntereffengemeinfchaft.
Ser Arbeiter tonnte fleh mit ben Sorgen unb SJltthen
bei SJletfterl oertraut machen, er lernte bie Setufllage
tennen unb mar beftrebt, fie all lünftiger ©efchäftltn»
haber gu erhalten unb gu förbern. Anberfeitl betrachtete
ihn ber SJleifter all feinen SJlitarbeiter unb fünftigen
Kollegen, er mar ihm ein Sotbilb all gadjmann unb
Sfirger. 3h" gufammenarbeit hatte bal 3tel, bal
|)anbmet! materiell unb lulturetl auf eine höhere Stufe
ber SerooUfommnung gu brtngen.

Qn ber Qnbuftrie aber mar eine folche Qntereffen»
gemetnfehaft groifdjen gabriftnhaber unb Arbeiter nicht
ober höchft fetten gu finben. Seiber fchminbet fie auch
im $anbroerf immer mehr. Ser oon ber Sogialbemo»

fralie geprebigte Klaffenfampf hat ben SBirtfdjaftlfrieben,
mo er noch beftanb, grünbltd) geftört.

Sie Arbeitlfämpfe burch Streifl unb Aulfpetrungen
ftnb eine ber häßlich ften ©rfdjetnungen im heutigen SBirt»

fdjaftlleben. Ste finb ©rgeugniffe etner Auffaffung, bie

im Kampf alter gegen alle murgelt. So oft man über
bie Sdilußergebniffe etner foldjen Kampfmaßnahme bie

Silang gieht, fommt man gur betrüblichen geftfteHung,
baß beibe Parteien Setlierenbe ftnb, unb gu ben rein
mirtfdjaftlichen folgen fommt meiftenl noch eine feelifdje
©rfchütterung: fpaß, ©tbitterung, Störung bei gegenfei»

tigen Sertrauenl.
SJluß bal fo fein unb bleiben? 3ft el tn unferer

fortfdjrittiichen Seit, in unferer Beit, mo man ben Sölfer»
frieben mit aKen SJlitteln gu fiebern beftrebt ift, ntdji
mögltch, SJlittel unb SBege gu finben, um auch ben SBirt»

fdjaftlfrteben gu erhalten unb gu feftigen?
Sollte el heute, mo man burch fogialpolitifche ©efefce

unb ©Inrichtungen aller Art el unternimmt, über bie

fogiaten ©egenfäge Srücfen gu fchlagen, nidht auch mög»

ltd) merben, bie otelen Arbeitlfämpfe, roeldje bie Solfl»
mirtfehaft erfdjüttern unb fchäbigen, burch beffete SJtaß

nahmen gu erfeßen greiltd) ift man fdjon lange bemüht,
burch ©inigunglämter folche Kämpfe gu fd}ttd}ten.
SBenn aber eine Partei fid} bem Slaifdjlag gur ©inigung
mibetfefct, fo begtnnen Streifl ober Aulfperrung gleich»

roohl. 3h" folgen finb: Serluft an Arbeitleinfommen,
an Kapital, an bereitl erhaltenen Arbeiilaufträgen. Ste
größere SJladjt ber einen Sartei, bal gaufiredjt übet»

roältigt bal gute Siecht ber anbern Partei. Auch unbe*

teiligte ©rroerblgroeige unb bie gefamte Solflroirtfdjaft
merben gefährbet.

SJlan hat in anbern Sänbern bie bei uni eingeführte

freimiiiige Schieblgerichtlbarfeit mittelft ©ini»
gunglämtern burd} bte oerbinbliche, obligatorifd)®
erfe^i. Sie foE fefifteUen, ob bal, mal bte etne Sartei
oerlangt, bte anbere auch ahne Stadtteil gugeftehen fönne.
Siach gemachten ©rfahrungen gibt aber etne folche Drb'
nung noch teine ©ernähr, baß Stretfl unb Aulfpetrungen
oermteben merben fönnen. SJian hat g. S. tn Seutfdj'
lanb unb ©nglanb beobachtet, baß überall ba, mo eine

Serblnblichfettlerflärung bei Sdjteblfpruchel burch

S ta atl organe oorgeßh«n ift, bal Serantmortungl»
bemußtfetn ber Parteien fid} lodert, tnbem ber Serftän»
bigunglmiüe fchmächer mirb unb bie gorberungen oon

oornheretn überfteigert merben. SJlan fchiebt bte Set»

antroortung für eine mißglßdte Schlichtung bem Staate
gu. ©I ift eben für ftaatlidje Organe ntd&t leicht, bie

Sragfähigfett ber SBirtfchaft gu beurteilen. Sagu bebarf

el etner ftänbigen Seobachtung bei gefamten mirtfehaft»
liehen ©efchehenl. SJlan hat belhaib etngefeljen, baß

ber Staat felbft fid) nidjt in Arbeitlfonflifte einmifche"
unb fte enbgültig beurteilen foltte, fonbern jjöchftenl feine

Sermittlunglbtenfie anbieten foil, menn er hterfür an»

gerufen mirb.
Scffer all biefe ftaatltdje ©inmifchung ift mohl bte

Scheffung befonberer prioatroirtfchaftltcher Organe, tn

meldje praftifch erfahrene, aber unbeteiligte Solflroirt'
fchafier berufen merben, melche bie Sragfähigfett etnel

3nbuftrte= ober ©emerbegmeigel burch ftänbige Seobafl»
tung richtiger beurteilen unb einen annehmbaren An®'

gleich groifthen Kapital unb Arbeit eher gu finben oe*'

mögen.
All folche Organe fönnten mohl bie fetnergeit oom

Sdjmetgerifchen ©eroerbeoerbanb oorgefchlagenen
ruflgenoffenfâaften gelten, roeldje ftd} mit aDfJ
ihren Seruf betreffenben unb für Arbeitgeber unb At'
beiter gemeinfamen fragen (g. S. Siegelung bei 2«h^
linglmefenl unb ber Seruflbilbung, ber ^robuftion, b«t

Arbeitlbebingungen, ber Arbeitlgeit, Seratung oon
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Der Kopfverbrauch am Tage der höchsten Förderung,
der im Gegensatz zu dem kontinuierlich wachsenden mitt-
leren Verbrauch sprungweise steigt und fällt, da er von
Witterungseinflüssen, insbesondere dem Eintreten von
Hitzeperioden abhängig ist, hat aber noch eine viel ge-
walligere Steigerung erfahren. Er betrug 1924 130 Liter,
in dem heißen Sommer 1925 189 Liter, um 1926 und
1927 auf 169 bezw. 176 Liter zu fallen und am 16. Juli
1928 auf 225 Liter zu steigen, was gegenüber 1924 eine

Steigerung von 70"/<> bedeutet.
Es leuchtet ein. daß diese gewaltigen Anforderungen

ebenso gewaltige Anstrengungen zur Beschaffung neuen
Wassers erfordern. Dementsprechend ist die Bautätigkeit
seit Bestehen der Gesellschaft, d. h. seit 1924, eine außer-
ordentlich lebhafte gewesen. Die Leistungsfähigkeit aller
Wasserwerke zusammen, die im Jahre 1925 etwa 600,000
m" pro Tag betrug, ist durch die vorgenommenen Er-
weiterungsbauten auf 900,000 pro Tag im Jahre
1929 gesteigert worden. Durch weitere im Gange befind-
liche Bauten an der Oberhavel wird die Tagesleistung auf
nahezu eine Million Kubikmeter gebracht und damit auch
bei weiterem starken Steigen des Wasserverbrauchs eine

sehr erhebliche Reserve geschaffen.
Der Preis je Kubikmeter verkauften Wassers beträgt

zurzeit trotz der komplizierten Verhältnisse der Berliner
Wasserversorgung nur 15 Pfennig und liegt 10"/« unter
dem Durchschnittspreise, der vor Ausbruch des Weltkrieges
von den/ damals bestehenden, das jetzige Groß-Berltn
bildenden Gemeinden erhoben wurde; er gehört zu den
niedrigsten in Deutschland erhobenen Wasserpreisen. Wenn
es trotzdem möglich gewesen ist, neben den Abführungen
an die Ftnanzabteilung der Stadt Berlin mit erheblichen
Beiträgen aus laufenden Mitteln die Leistungsfähigkeit
der Werke zu erhöhen, so ist dies zweifellos ein Zeichen
einer gesunden Wirtschaft und spricht für die Richtigkeit
der Vergesellschaftung der großen Versorgungswerke der
Stadt Berlin.

Ziele W WirtMssriciien.
(Aus dem „Schweiz. Gewerbekalender" 193V. Verlag Büchler <d Co.,

Bern. Preis in Leinwand Fr. 3.SV, in Leder Fr. 4.SV.)

Das Verhältnis zwischen Meister und Arbeiter war
früher im Handwerk ein anderes als heute. Ehemals
teilte fast ausnahmslos der Geselle mit seinem Meister
die Hausgemeinschaft und wurde dadurch gewissermaßen
der Familie des Meisters beigezählt. Ein solches Ver-
hältnis war in der Regel friedlich und freundlich und
gewiß auch für den Arbeiter von Vorteil, für den ganzen
Berufsstand aber eine Gewähr für den Wirtschaftsfrieden.
Wo jedoch der Arbeiter nicht Tisch und Wohnung bei

seinem Meister findet, da ist und bleibt in der Regel
das gegenseitige Verhältnis kalt und zurückhaltend.

Im Handwerk, wo der Arbeiter meistens Aussicht
und Hoffnung hatte, später selber ein Meister zu werden,
bestund auch eine gewisse Interessengemeinschaft.
Der Arbeiter konnte sich mit den Sorgen und Mühen
des Meisters vertraut machen, er lernte die Berufslage
kennen und war bestrebt, fie als künftiger Geschäftstn-
Haber zu erhalten und zu fördern. Anderseits betrachtete
ihn der Meister als seinen Mitarbeiter und künftigen
Kollegen, er war ihm ein Vorbild als Fachmann und
Bürger. Ihre Zusammenarbeit hatte das Ziel, das
Handwerk materiell und kulturell auf eine höhere Stufe
der Vervollkommnung zu bringen.

In der Industrie aber war eine solche Interessen-
gemeinschaft zwischen Fabrikinhaber und Arbeiter nicht
oder höchst selten zu finden. Leider schwindet sie auch
im Handwerk immer mehr. Der von der Sozialdemo-

kraiie gepredigte Klassenkampf hat den Wirtschaftsfrteden,
wo er noch bestand, gründlich gestört.

Die Arbeitskämpfe durch Streiks und Aussperrungen
find eine der häßlichsten Erscheinungen im heutigen Wirt-
schaftsleben. Sie find Erzeugnisse einer Auffassung, die

im Kampf aller gegen alle wurzelt. So oft man über
die Schlußergebnisse einer solchen Kampfmaßnahme die

Bilanz zieht, kommt man zur betrüblichen Feststellung,
daß beide Parteien Verlierende find, und zu den rein
wirtschaftlichen Folgen kommt meistens noch eine seelische

Erschütterung: Haß, Erbitterung, Störung des gegensei-

tigen Vertrauens.
Muß das so sein und bleiben? Ist es in unserer

fortschrittlichen Zeit, in unserer Zeit, wo man den Völker-
frieden mit allen Mitteln zu sichern bestrebt ist, nicht
möglich, Mittel und Wege zu finden, um auch den Wirt-
schaftsfrieden zu erhalten und zu festigen?

Sollte es heute, wo man durch sozialpolitische Gesetze

und Einrichtungen aller Art es unternimmt, über die

sozialen Gegensätze Brücken zu schlagen, nicht auch mög-
lich werden, die vielen Arbeitskämpfe, welche die Volks-
wirtschaft erschüttern und schädigen, durch bessere Maß
nahmen zu ersetzen? Freilich ist man schon lange bemüht,
durch Einigungsämter solche Kämpfe zu schlichten.
Wenn aber eine Partei sich dem Ratschlag zur Einigung
widersetzt, so beginnen Streiks oder Aussperrung gleich-
wohl. Ihre Folgen find: Verlust an Arbeitseinkommen,
an Kapital, an bereits erhaltenen Arbeiisaufträgeu. Die
größere Macht der einen Partei, das Faustrecht über-

wältigt das gute Recht der andern Partei. Auch un be

teiligte Erwerbszweige und die gesamte Volkswirtschaft
werden gefährdet.

Man hat in andern Ländern die bei uns eingeführte

freiwillige Schiedsgerichtsbarkeit mittelst Eini-
gungsämtern durch die verbindliche, obligatorische
ersetzt. Sie soll feststellen, ob das, was die eine Partei
verlangt, die andere auch ohne Nachteil zugestehen könne.

Nach gemachten Erfahrungen gibt aber eine solche Ord-
nung noch keine Gewähr, daß Streiks und Aussperrungen
vermieden werden können. Man hat z. B. in Deutsch'
land und England beobachtet, daß überall da, wo eine

Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches durch

Staatsorgane vorgesehen ist, das Verantwortungs-
bewußtsein der Parteien sich lockert, indem der Verstän-
digungswille schwächer wird und die Forderungen von
vornherein übersteigert werden. Man schiebt die Ver-
antwortung für eine mißglückte Schlichtung dem Staate
zu. Es ist eben für staatliche Organe nicht leicht, die

Tragfähigkeit der Wirtschaft zu beurteilen. Dazu bedarf

es einer ständigen Beobachtung des gesamten wirtschaft-
lichen Geschehens. Man hat deshalb eingesehen, daß

der Staat selbst sich nicht in Arbeitskonflikte einmische»
und fie endgültig beurteilen sollte, sondern höchstens seine

Vermittlungsdtenste anbieten soll, wenn er hierfür an-

gerufen wird.
Bksser als diese staatliche Einmischung ist wohl die

Schaffung besonderer privatwirtschaftlicher Organe, in

welche praktisch erfahrene, aber unbeteiligte Volkswirt-
schafter berufen werden, welche die Tragfähigkeit eines

Industrie- oder Gewerbezweiges durch ständige Beobach-

tung richtiger beurteilen und einen annehmbaren Aus-

gleich zwischen Kapital und Arbeit eher zu finden ver-

mögen.
Als solche Organe könnten wohl die seinerzeit oo>n

Schweizerischen Gewerbeoerband vorgeschlagenen Be-
rufsgenossenschaften gelten, welche sich mit alle»

ihren Beruf betreffenden und für Arbeitgeber und Ar-
beiter gemeinsamen Fragen (z B. Regelung des Leh^
lingswesens und der Berufsbildung, der Produktion, be»

Arbeitsbedingungen, der Arbeitszeit, Beratung von Be-
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feßen unb Ntitarbeit bei ihrer 3SoII*ieljuttg) gu befaffen
hätten, ®em Staate bliebe ba§ 2ïufftd^tâ= unb bas @e=

nehmigungSrecht aller Nlaßnahmen oorbehalten.
2ïnbetfeit§ wäre bte ©tnführung non ©efamtar*

beitsoerträgen fär aße ©ewerbe gn empfehlen. @le
haben fich tn ber Negel bewährt, fofern ©arantten für
bte ©rfüßung ber Sertragêpflichten burcf) beibe Parteien
gefcljaffen werben. ©in SunbeSgefeß foüte bte ®runb=
lagen für bie ©inridjtung foldtjer ©efamtarbeitSoerträge
fchaffen unb btefelben oerblnbltch etflären. ®er Staat

bas mehr ober weniger oorgefrodnete |>olg gu oerarbeiten.
®te Nachteile ber oft ungenögenben Srodnung machen
fich balb nu<h ber SSBetteroerarbeitung beS |>olge§ burdh
Seanftanbungeu oonfeiten ber Slbnehmer bemerîbar. —
$ebem ©efchäftSmann ftnb ja bte folgen einer foldhen
Seanfianbung genögenb befannt, benn fie führen gu Srger,
Kunbenoerluft unb "mitunter fogar gu langwierigen ^pco=

geffen. Slüe btefe Uciannehmlichfetten lafjen ftd) oermetben,
wenn bas gu oerarbeitenbe Çolg tn einer gut arbeitenben
fwlgtrodnungêanlage getrocïnet wirb; oor Inf^affung

9T6B. 1. ©aqtta |)oIgtro<Jmtttg§attfage in einem ®äge« itnb ©obeltoerf.

müßte bte ©efamtarbeitSoerträge genehmigen unb für
beten ©tnhaltung beforgt fein.

Son polttifchen unb wirtfchaftfichen Parteien ftnb
gegenwärtig maneherlet Seftrebungen gur ©rgielung eine§
Arbeits« unb 9Bictfcjjaft§ftleberi§ g« oetmerfen. ®iefe
grage gehört gu etner ber widjtigften unb brtnglidhften
für unfere gefamte SolfSmirtfcfiaft. freilich gehört gu
ben erwähnten gefchlitffen SDtaßnahmen, bte ber form
ntenben ©ewetbegefeß gebung oorbehalten finb,
auch etn befferer beiberfettiger SBtüe gur Serfiänbi»
gung unb Serföhnung. 316er bte unaufhörliche Ser=
hefcung ber 3ïrbeiterfchaft gum Klaffenfampf unb klaffen*
haß läßt wenig Hoffnung übrig, baß eS balb ïjtertn
btffîr werbe. ®te fdhroeigerifdhe Irbeiterfchaft foüte aber
fd)lteßHth bod) gur ©tafidit gelangen, baß etn bauernber
SEBirtfc^aftêfrieben notwenbig fei, unb baß nur buret) ihn
bte Sebenêfraft unferer Qobuftrten im letbigen Sonfur=
ïengïampf gefchütjt unb bamit bte SEßohlfahrt be§ Solfeê
geförbert werben fann.

^ol^troriunmg — ein $8eg

jfitt &apttalerfpantis.
(fêingefanbt.)

Qn ben jetzigen gelten ber großen Kapitalfnapphett
*nuß jebeä Unternehmen ber holgoerarbeitenben Qnbu*
fttten barauf bebaeßt fein, möglldjfi wenig Kapital in
fetnen fjolgbeftänben feftgulegem früher war eë noch
?her mögltch, ftd) Sorräte für 2—3 Qahre hlngulegen,
lebodf) laffen bte heutigen mtttfchaftlichen Serhältniffe
Mes nicht mehr ohne weiteres gu; man ift gegwungen,

etner folgen Anlage muß man fid) übet ihre fietftung
unb Sorteile flat fetn unb habet folgenbe fünfte be=

achten :

1. ®tc Srodnung muß fo fein, baß Serlufte burdh
gertffeneS ober geworfenes £>olg ntdjt entftehen unb
auch bie SBiberftanbSfähigfett, ©lafttgität, garbe
unb ©truîtur beS §olgeS nicht letben,

2. ®te Oberfläche barf nicht oerhärten, bamit bei ber
SBelteroerarbeitung beS £>oIge§ bie SBetfgeuge nicht
tn SRitleibenfchaft gegogen werben.

SJÎit etner guten golgttocfnungSanlage muß fich eine

gute unb ooßftänbig gleichmäßige Sroctnung unter Se=

adhtung ber 3lrt, (Stärfe unb beS ßnftanbeS beS gu trod=
nenben ^olgeê unabhängig oon ben äußeren SößitterungS«
SSerhältntffen burdjführen laffen. 93et Setrieben mit nor»
maier SlrbeitSgeit muß ßcß auch bte jjjolgtrocfnungSan»
läge biefen SettiebS«93erbältnlffen anpaffen, ohne baß bie

$rt ber Anlage eine ®urchheigung währenb ber stacht
erforbert.

3ur ©rgtelung etner DualitätS-Srodtnung gehört etne

auëretchenbe ßuft Umfpülung bei gu trodnenben ÇolgeS
unter ^Beobachtung genügenber SBärme unb ridhtig be-

meffener Suftfeuchttgfeit, benn bei Nichtbeachtung ber
Suftfeuchtigleit unb Inwenbung gu trodener Saft wirb
oor aßen ®lngen bte Oberfläche beS fpolgeS oerfruften
unb oerhärten, fo baß bie im £>olg--3nnern eingefchloffene
geuchtigfeit ntdht gut Serbunßung gebraut werben fann ;

in btefem gaüe wirb alfo ba§ §olg wohl außen gut
troefnen, im Qtmern aber nodh ooßftänbig naß fetn.

Set ungleichmäßiger ®rodtnung entftehen (Spannungen
im |>olg, welche gur golge haben, baß fich baS #otg
wirft unb, wenn bte (Spannungen gu groß werben, reißt.
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setzen und Mitarbeit bei ihrer Vollziehung) zu befassen
hätten. Dem Staate biiebe das Aussichts- und das Ge-
nehmigungsrecht aller Maßnahmen vorbehalten.

Anderseits wäre die Einführung von Gesamt ar-
beits Verträgen für alle Gewerbe zu empfehlen. Sie
haben sich in der Regel bewährt, sofern Garantien für
die Erfüllung der Vertragspfiichten durch beide Partsien
geschaffen werden. Ein Bundesgesetz sollte die Grund-
lagen für die Einrichtung solcher Gesamtarbeitsverträge
schaffen und dieselben verbindlich erklären. Der Staat

das mehr oder weniger vorgetrocknete Holz zu verarbeiten.
Die Nachteile der oft ungenügenden Trocknung machen
sich bald nach der Weiterverarbeitung des Holzes durch
Beanstandungen vonseiten der Abnehmer bemerkbar. —
Jedem Geschäftsmann sind ja die Folgen einer solchen

Beanstandung genügend bekannt, denn sie führen zu Ärger,
Kundenverlust und "mitunter sogar zu langwierigen Pro-
zessen. Alle diese Unannehmlichkeiten lasten sich vermeiden,
wenn das zu verarbeitende Holz in einer gut arbeitenden
Holztrocknungsanlage getrocknet wird; vor Anschaffung

Abb. 1. Da qua-Holztrocknungsanlage in einem Säge- und Hobelwerk.

Müßte die Gesamtarbeitsverträge genehmigen und für
deren Einhaltung besorgt sein.

Von politischen und wirtschaftlichen Parteien sind

gegenwärtig mancherlei Bestrebungen zur Erzielung eines
Arbeits- und Wictschastsfrtedens zu vermerken. Diese
Frage gehört zu einer der wichtigsten und dringlichsten
für unsere gesamte Volkswirtschaft. Freilich gehört zu
den erwähnten gesetzlichen Maßnahmen, die der kom-

wenden Gewerbegesetzgebung vorbehalten sind,
auch ein besserer beiderseitiger Wille zur Verständi-
gung und Versöhnung. Aber die unaufhörliche Ber-
hetzung der Arbeiterschaft zum Klaffenkampf und Klaffen-
haß läßt wenig Hoffnung übrig, daß es bald hierin
besser werde. Die schweizerische Arbeiterschaft sollte aber
schließlich doch zur Einsicht gelangen, daß ein dauernder
Wirlschaftsfrieden notwendig sei, und daß nur durch ihn
die Lebenskraft unserer Industrien im leidigen Konkur-
renzkampf geschützt und damit die Wohlfahrt des Volkes
gefördert werden kann.

Künstliche Holztrocknung — ein Weg
zur Kapitaleesparnis.

(Eingesandt.)

In den jetzigen Zeiten der großen Kapitalknappheit
ktuß jedes Unternehmen der holzverarbeitenden Indu-
strien darauf bedacht sein, möglichst wenig Kapital in
seinen Holzbeftänden festzulegen^ Früher war es noch
Her möglich, sich Vorräte für 2-3 Jahre hinzulegen,
ledoch lasten die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse
dies nicht mehr ohne weiteres zu; man ist gezwungen,

einer solchen Anlage muß man sich über ihre Leistung
und Vorteile klar sein und dabei folgende Punkte be-

achten:
Die Trocknung muß so sein, daß Verluste durch
gerissenes oder geworfenes Holz nicht entstehen und
auch die Widerstandsfähigkeit, Elastizität, Farbe
und Struktur des Holzes nicht leiden.

2. Die Oberfläche darf nicht verhärten, damit bei der
Weiterverarbeitung des Holzes die Werkzeuge nicht
in Mitleidenschaft gezogen werden.

Mit einer guten Holzirocknungsanlage muß sich eine

gute und vollständig gleichmäßige Trocknung unter Be-
achtung der Art, Stärke und des Zustandes des zu trock-
nenden Holzes unabhängig von den äußeren Witterungs-
Verhältnissen durchführen lasten. Bei Betrieben mit nor»
maler Arbeitszeit muß sich auch die Holztrocknungsan-
läge diesen Betriebs-Verhältniffen anpaffen, ohne daß die

Art der Anlage eine Durchheizung während der Nacht
erfordert.

Zur Erzielung einer Qualitäls-Trocknung gehört eine

ausreichende Luft Umspülung des zu trocknenden Holzes
unter Beobachtung genügender Wärme und richtig be-

meffener Luftfeuchtigkeit, denn bei Nichtbeachtung der
Luftfeuchtigkeit und Anwendung zu trockener Luft wird
vor allen Dingen die Oberfläche des Holzes vertrusten
und verhärten, so daß die im Holz-Innern eingeschlossene
Feuchtigkeit nicht zur Verdunstung gebracht werden kann;
in diesem Falle wird also das Holz wohl außen gut
trocknen, im Innern aber noch vollständig naß sein.

Bei ungleichmäßiger Trocknung entstehen Spannungen
im Holz, welche zur Folge haben, daß sich das Holz
wirft und, wenn die Spannungen zu groß werden, reißt.
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